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nicht so sehr aus dem Bestätigungsdiplom von 1057 hervor, das die Namen 
und Bestimmungen der Schenkung von 1051 mehr oder weniger wörtlich 
wiederholt (DH IV 22)113, als vielmehr daraus, daß Graf Ekbert (I.) wohl 
1060 im Mulbezegau bezeugt ist und ein Graf Bruno, wahrscheinlich sein 
Bruder, 1052 und 1054 im Flutwiddegau vorkommt (der entweder an den 
Mulbezegau grenzte oder sich mit ihm überschnitt)114. Zudem gibt es 
keinerlei Anlaß zu vermuten, daß der Kaiser damals den Brunonen das Ver­
trauen entzogen und ihre Machtstellung in ihrem ostfälischen Kernbereich 
angetastet habe. Erst als 1088 Ekberts I. gleichnamiger Sohn wegen Treu­
bruchs verurteilt wurde, ist ihm vermutlich auch die ostfälische Grafschaft 
abgesprochen worden, zumal da es politisch unklug gewesen wäre, sie ihm 
zu belassen113. Es dürfte freilich schwierig gewesen sein, das Urteil durch­
zusetzen. 1090 fand Ekbert II. den Tod. Ob es seiner Schwester und Erbin 
Gertrud von Braunschweig, die mit Heinrich dem Fetten verheiratet war, 
gelungen ist, sich den brunonischen Komitat zu sichern, als Heinrich IV. 
sich in den 90er Jahren mit den Northeimern aussöhnte, ist nicht über­
liefert. Aber 1112 gab es einen comitatus Gertrudis comitisse, zu dem Ort­
schaften im Derlingau und im Nordthüringgau gehörten116. Zweifellos war 
dies Ekberts I. Grafschaft von 1051 (oder jedenfalls ein Teil davon). Von 
Gertrud, seiner Schwiegermutter, kam sie an Lothar von Süpplingenburg 
und von ihm an die Welfen. Entweder Lothar oder seine Nachfolger gaben 
im übrigen einen erheblichen Teil davon an die Herren von Wernigerode 
weiter, deren Grafschaft im 13. Jahrhundert im Derlingau, aber auch west­
lich der Oker lag117. Dagegen werden die hildesheimischen Rechte nicht 
mehr erwähnt.
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(Nr. 20) 1068 erhielt Bischof Hezilo von Heinrich IV. den Komitat, den 
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dingo zu Lehen gehabt haben; dazu werden als zentrale Orte noch die Pfar­


